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Düsseldorf, den 09.06.2023 
 
 

Scheidungsantrag  

 
Beteiligter zu 1 (Antragsteller): 

 
 

Herr Thomas Müller, Hauptstr. 27A, 12340 Astadt 
 

- Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Sperling, Düsseldorf – 
 
 

 
Beteiligte zu 2: 

 
 

Frau Stefanie Müller, Bahnhofstr. 12, 97531 Behausen. 
 
 

 
Namens und im Auftrag des Beteiligten zu 1. beantrage ich, 

 
die am 31.02.2015 vor dem Standesamt in Astadt  geschlossene Ehe der 

Beteiligten zu scheiden. 

 

 

 
 

Die Beteiligten haben wie im Antrag angegeben die Ehe miteinander geschlossen. Sie sind beide 

deutsche Staatsangehörige. Die Heiratsurkunde wird nachgereicht. 

 
Letzter gemeinsamer Wohnsitz war Hauptstr. 27A in Astadt. 

 

Die Ehe der Beteiligten ist zerrüttet. Sie leben seit 2018 getrennt. Die Ehefrau zog aus der ehelichen 

Wohnung aus, die vereinbarungsgemäß weiterhin vom Ehemann  bewohnt wird. 

Angaben zu Eheschließung und Trennung: 

http://www.scheidung-online.de/
mailto:RASperling@scheidung-online.de
http://www.mein-recht.de/kanzlei.html


 
Beweis: Anhörung der Beteiligten. 

 

 
 

Aus der Ehe sind zwei noch minderjährige Kinder hervorgegangen: 

Greta Müller, * 27.06.2008; 

Johannes Müller, * 24.07.2012. 

Sie leben bei der Antragsgegnerin.  

Die Beteiligten wollen das gemeinsame Sorgerecht beibehalten.  

Über das Umgangsrecht und über den Kindesunterhalt besteht Einvernehmen.  

 

 

 
 

Die Beteiligte zu 2. wird der Scheidung zustimmen. 
 
 

Die Beteiligten wollen die eheliche Lebensgemeinschaft nicht wiederherstellen, da beide sie ablehnen. 
 
 

Beweis: Anhörung der Beteiligten. 

 

 
 

Andere Familiensachen sind nicht anhängig. 

Der Hausrat ist geteilt. 

Die Beteiligten verzichten wechselseitig auf Ehegattenunterhalt. 
 
 
 
Gegenstandswert: XY,- Euro. 

 
 

 
Roland Sperling 

Rechtsanwalt 

Kinder: 

Zustimmung des anderen Ehegatten: 

Sonstiges: 


